
('" 

~ . II-1'1 tr.,z der. Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Osterreid1 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 2'7.215 - Pr~'1/rr 1 

Parlamentarische Anfrage Nr.822/J 
an~die Bundesregierung betreffend 
fvlaßnahinen der Bundesregierung für 
die weibliche Bevölkerung Öster­
reichs 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dipl.Ing.Karl VJALDBRUNNER, 

1010 Wie n ======= 

8.september 1971 

Die Abgeordneten zum Na tionalra t Hertha vJINKLER und Ge­

nossen haben am15.Juli1971 unter der Nr.822/J an die Bundes­

regierung eine Anfrage, be tre ffend I\'1aßnahmen der Bunde sre gie­

rung fUr die weibliche Bevölkerung Österreichs gerichtet,die 

folgenden Wortlaut hat: 

"Am Ende der Herbstsession des Nationalrates 1970/71 wur­

den an alle Mitglieder der Bundesregierung Interpellationen 

betreffend die DurchfUhrung der Regierungserklärung gerichtet. 

Diese Anfragen wurden im Laufe der Monate März und April1971 

von den befragten Regierungsmitgliedern in sehr ausführlicher 

W'eise -getrennt nach Ressorts - beantwortet. 

In den seither vergangenen Monaten hat die Bundesregie-
. . 

rung ihre Bemühungen um die verWirklichung dieses Regierungs-

prd~rammes intensiv fortgesetzt. 

Um einen Uberblick zu erhalten, welche Maßnahmen der Bun~ 
d~s~egi€rung von besonderer Bedeutung fUr die weibliche Be-

J. 

völkerung österreichs sind, stellen die unterzeichneten Abge­

ordneten an die. Bundesregierung gemäß § 71 GOG die nachstehen­
de 

Anfra.ge. 

Welche Maßnahmen haben die einzelnen Mitglieder der Bundesre­

gierung oder die Bundesregierung .als G~nze~ in Verwirklichung 

der Regierungserklärung oder Uber die R'€glerungserklärung hin­

ausgehend gesetzt, die fUr die weibliche Bevölkerung öster­

re1chs von Bedeutung sind?" 

. /. 

822/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 9

www.parlament.gv.at



- 2 -

Ich beehre mich~ diese Anfrage namens der Bundesregierung 

wiE folgt zu becintworten: 

~ .. 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenden Text 

von den anfragenden Abgeordneten festgestellt wurde~ ist die Bun­

desregierungbemüht gewesen, die von ihr in der Regierungserkl~­

rung dargelegten Ziele zu realisleren. D:Le Bemühungen um die 

Verw:Lrklichung dieses Tl.egierungsprogrammes wurden stets i.nten-

siv ge fUhrt. 

Zur Darstellung der von den einzelnen RegierungsmltgLieo.ern 

in diesem Sinne gesetzten f.1aBn2.hmen habe ich die einzelnen Bun­

desminister um StellungnahmEn ersucht und diese - dem Viortlaut 

der Anfrage folgend - ressortweise zusammEngefaßt. 

I.Bundesministerium für Justiz: 

Am.l.Juli 1971 ist das Bundesgesetz über die Neuordnung 

der Rechtsstellung des unehelichen Kindes in Kraft getreten,das 

der Nationalrat am 3o.0ktober 1970 beschlossen hat.DiEf3es Bun­

desgesetz hat den Untel'haltsanspruch des unehelichen Kindes dem 

d~s ehelichen Kindes angeglichen und dadurch verbessert.Diesbe­

deutet, da der Vater stärker herangezogen wird, eine wesentli­

che wirtschaftliche Entlastung der unehelichen Mutter. Der Mut­

ter ist jetzt ein Anspruch darauf eingeräumt, zum Vormund ihres 

unehelichen Kindes bestellt zu werden. 

Das Bundesministerium fUr Justiz bereitet - nach Abschluß 
des Begutachtungsverfahrens - den Entwurf eüler R,,=:gierungsvor·~ 

lage eines Bundesgesetzes Uber die Neuordnung der Rechtsstellung 

des ehelichen Kindes vor. Eine der wesentlichen Neuerungen,die 

dieser Gesetzesentwurf vorsi€ht,soll die Beseitigung der vä­

terlichen Gewalt und damit die dEr Vorrangstellung des Manhes 

in der Familie sein. Sta tt von der väterlichen Gd,al t spricht 

der Gesetzesentwurf von den Rechten und Pflichten des Vaters 

und der Mutter. Allein auf Grund dieser Änderung werden die 

Rechte der Mutter in der Familie wesentllch gestärkt werden. 

Dazu soll ko~men~daß im Fall der Scheidung der Ehe der Eltern~ 

teil, in dessen Pflege und Erziehung die Kinder belassen werden -

in der Regel ist das die Mutter - ,mit den elterllchen Rechten 

allein ausgestattet werden soll. 

Dle Bundesregierung hat dem Nationalrat eine Regierungsvor­

lage eines Bundesges~tzes über die Neuordnung des gesetzlichen 
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Erbrechtes c~es Ehegatten und. d,?.3 gesetzLl.c.i:lerl eheli.c~hen 

GiiterstEmde B übermittelt. Diese siebt eine Ve~besserung 

des Ehegattener"!Jrechts vor; der überlebende Ehegatte soll 

nicht nur eine größere Erbpo:ctie':rl erhalten sondern auch ein 

Pflichtteilsrecht "' Di(-.' Verrrllltung, daß deI.' I~;rHel'b \\Tährend der 

Ehe vom t1ö.nn staffilllS ·C§ /) 2:;,,( 1 c:t zter Satz ABGB) solI be sei tigt 

.... werden. Der während der Ehe erci·:.'L;E:i tete Vermögenszuwachs soll 

bei einer Auflösung der Ehe geteilt werdeno Alle diese Rege­

lungen gelten zwar in gleicher W~ise flirbeide Ehegatten, 

sie "Jerden aber in der R'2gel iD. erstr:;I' I.Jinie der Ehefrau zugute 

kommen, weil in d.el' I"'Jehrzahl de~' IVian:n vor der :Frau stirbt und, 

was elen Ve:eillögen .. sz1J.\h.T~.(;JJ.s, bet;1"liff"t;1 'lie~Lfacl1 docll (1e:[' t'1a11n dell. 

gröBeren Vermögens zuwachs fUr sich buchen kann. 

Am 30. Juni 1971 hat der Nationalrat ein vom Bundesmini­

sterium für Jvstiz vorbereitetes Bundesgesetz beschlossen, mit 

dem das Anr:;estelltengesetz neuerlich geändert wird~ Darin ist 

vore;esehen, daß ein\':, weibliche Dienstnehmel'in Anspruch auf die 

halbe Abfertigung hat, Y-JE:mn S5.8 inner.halb der Schut;zfrist oder 

bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubs - innerhalb von 6 Mona­

ten naeh der Niederkurä't ihr D:LeIlstV{~Thältnis löst, sofern das 

(' Dienstverhäl tnis ulindes"l:c·ms 5 J·::..i.h:r,:-, umn-:.terbrochen gedauert hat 0 

Das im vorigen Absatz G'2Si3.gte gilt sinngemäß f-Li:I' das Bun­

desgesetz, mit dem da::; Guts2.rlgef3tGl1 tengesetz neuerlich geän­

dert wirdo 

2 .. Bundesministerium fÜr 3oz.j.al~ Ver\-m.l t~lng: 

Die RegierungserkläI'UJ.1i5! sO\veit sj_e diese 1:Iat.e:::'ie betrifft, 

hat an erster Stelle die Ve:('wirklic1yun.g eille~' Heihe von seit 

. langem anstehe:ldel1 Forderu:1f:;'-:iJ:l ;''lr,gekürco.igt, darunter die Erhö­

hu~g der vIi t\'J'enpension auf 6C, v eh ~ der Vel'sichf!rten~gension· und 

im 'ZusamJil.:mhang Q3.mi teine Erhöh\].ng der Ause;leiehs',';lüage .. Die 

mit 1;0 <Jänner 1971 in Kraft get-rE~Ä'.:o.e 25 .. :Novel1e zum Allgemei-

nen SozialversicheEungsgesetz~ BG31.N~.385/70, die 19.Noveile 

zum Ge'v'lerblichen Selbst(5nc.::_gE'~n l)en~.;i()nsve:rsicber\lns,sgesetz, 

BGBl .. Nr. 386/70 u::,.d di.e /! .. N 0.!jc:L} e . zum Bauern-·Pensionsversiche-· 

389/70 h2b~n diesen Programmpunkt bereits 

in die Tat umgesetzt. 
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Mit vlirksamkeit:3beginn ab 1" tTuli /1971 vmrden die 1;Iit'v,ren­

pensionen nach dem ASVG, GßPVG und B-PVG auf 60 veR .. der Ver­

sichertenpension erhBht. Die Witwenpension betr~gt mindestens 

:<JO v TI (l"'r B:">rn",",c'C'lD(f'c·n'-ru'n(llr,C'.~ ;"1 .-'l0r 'lrn"'D'PS""'nafi-1l' c·1-J en ..... CoJ.....l- & . ...,1.' ... ," •• ~ t::!.ll ,::"i:..>".1.'_ ~ <--:;t .... Jo........ ,u.. CA6t::: ~ __ J.. u_,_· .\....I... U"l -:; I...:;.J." ___ ' .• L_ ,.!,.. _ 

Pensionsversicherung mindestens 33,6 VoH~ der Bemessungsgrund-

Diese ErhBhung kommt :in vollem Ausmaß in erster J~in:Le 

j ellen itJit"len 7:',U, die von der '\;!i t 1,'lcnpension allein ihren über-, 
viegeJ~d~n T~'b0n0uytcl~bQlt bp0~-re~~e- ml'l'~sen ~s l'c·t'· vor~p~el')E~n 'ti~._. • .. ~\,. .. e; __ .J... .Llf ............ .;. ... :> . .J,.1 "=,, __ .~_ I ,"-"vlJ _tL .·.Ll .Ll .... :.::.... 4;l!...r, _ 10 '0";,,,0. ,1 ~ 

daß d.ie \h.twenpension höchf-3tens mit (:;;inem Sechstel Ül:Ce,3 Aus-

maßes rubt, wenn sonstige Einkünfte vorliegen, die einen für 

1°71 m·'·t ..I J.1 .. _,. ; '1 ~ 3LJO S monatlich fef)tgesetzten Grenz,1)8trac; 1..iber-

steigen. Dieser Betrag wird j~i.hrlich mit der Richtzahl vervie1-

facht. Bestin@te Einkommensarten lassen jedoch das Ausmaß der 

\<litwE';npension' unbE;rührt .. So bleiben ab 1 .... Tuli 1971 neben den 

berei tfJrJisher unberücksichtigt bleibenden Einkünften die Grund-­

und Elternrentennacb dem Kriegsopferversorgungsgesetz und dem 

ODfp~fUrs0~~Q~ese~z sowie ein Drittel der nach dem Heeresver-. .J.: ......... _·~·_'--Lc~"""c.)"l>.. \J 

sorgun[!;s[i;esetz gewährten Beschiidigten-- und ~Ji t'wenrenten S01,·,!i.e 

die E1 ternren·ten zur Gänze außer Betracht" Außerdem werden auch 

alle Bs:r:,üge deI.' Witwe, die sie im Hinblick auf die Wit\.'Tenscha.ft 

erhält oder die ihr vom Dienstgeber des verstorbenen Versicherten 

zugewendet \,,rerden? nicht mehr a1 f3 EirikoTIlJnen angerechnet ~ 

Im ZV_SEt::omenhang mit der Erhöhung der ',vitwenpensionen 'V'mrde 

auch der Ausgleichszulagenric:htsatz für ~li twenpensionsbeziehe· .. 

riD-nen ab 1 .. ,Juli 19?1 über die ai.lf Grund. derPen.sionsanpassung 
, . 

zum 1" Jär.:.ner 1971 vrirksam gewordene Nachziehung hiD3.U.3 erhöht .. 

. Die Neure.gel1.Elg ,über Gas J.i.uSlTiaß eIer l,.Jitvrenpension war. ,auch 

Anlaß für ei:ne' j~nderung der BestirrUJmngen über Abfertigung und 

\';iedl~rGufleben einer vlsßen v'[iederverehelichung abe;efertißten 

lrlitv.renpellsion .. Damit wurden di.e dU2'ch die bisherige I?echtslage 

v8rurs8.chtell Unzukömmlichkeiten beseitigt und eine Heine von 

Verbesserungen hinsichtlich der Abfertigung und des \-Jiedera.l1f-

J-e'oPT1:::' 0.. .. ('1" l'I-'L·t"renY)PI1C.',L':o'1 el'YlLr:tef'l'ih1"t ~'inc.. g-:eir'r"l::lrtJ'gp !ZfO>p'(:\JU"G.rr - ........... ;.....) ......... T. 'v 'i l. ..... U '-'J. -'0 ",_~ .• .J.....J_ '-'" - ........ ....... '-J......,. • • ")"..''- '-'0 ........ - -c::;, 

ist, auch in der lTnfallversicherung nach dem ASVG beim 'riieder-

aufleben der \·h twenrente vorG82,ehen .. 
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Die jw,sschließung;::~grü.1.lcL: in A,2VG, G:::;PVG und B-PVG für 

den Anspruch wIf Witwetipension wurden insofern einer Neurege­

lungunterzogen, als jeweils der Altersunterschied 'zur Dauer 

der Ehe in Beziehunggeset z t 'fÜTd ~ sodaß aucl!. ein größerer 

.Al tersunterschied nacbder Kt:mfeBsung durch eine längere Dauer 

del':' Ehe gleichsam kompen::üert' \i(n'der:. k2~nne Darül)er hinaus vrurde 

auch die untere Grenze d.es Altersunt8I'schiedes, innerhalb de-

spruch entstehen kann, von bisher' 15 auf 20 Jahre erweitert. 

Ebenfalls in Verfolgung des Regierungsprcgrammes enthält 

die 25 .. Novelle zum. ASVG (~ie Urm'landlung bestimmter bisher in 

der Pem3ionsversicherung ale: neutral geltender Zeiten in Ersatz­

zei ten,darunter Zei,t(jn des Kal'enzurlaubes nach dem Mutter­

schutzgesetz .. 

Die Bedeutung der. Erhöhung d'er Witwenpension auf 60 v oH .. 

und der J:~rh(5hung der }:ieht;f38:f;z,c~ für die Bezieherilm.en von 

Witwenpensionen kann u. a .. 8.uchan dem finanziellen l\lehraufwand 

erkannt werden, den diese. Leistungsverbesserungr:.n zur Folge 

habeno Der I1ehraufvJand in allen dr8i Pensi onssyste:;nsn (ASVG ~ 

GSPVG und B-PVG) zusaIl1."ilen wi:r'dfür das zwei.te HaJ.bjahr 1971 
rund 240 Mill.S und. für 19'72 rund 520 l'-'lill,,8 betragen., 

Arbeitsmarkt:politik~ 

Der Erfolg und di.e ItJirksamkE:it der VOG~ Bund~~srrd,nisterium 

für. soziale Verwal tung ergriffenen und. in der :Ss,:in.twortung der 

parlamentarischen Anfrage ]\Tr.lt-38/J(Dur~hführu:lg: der R.egierungs-

kl"· ) ,., - + 1 J t 1" ß '. -~." d . , bl' . er arung. naner d,3::ecesve _ ,en .,'ie. nanmen. Cl.lien .Lur l8 wel l~ 

ehe Bevölkerung Österreieh~ ergebert sich aus den foJ.genden 

Zahlen über den. gGE;amten firianzJ,6J.len Auf1<vand fi.irarbei tSn1,?rkt-

poiitische r·laßnahr.aen: 

1. Halbjahr 

'1969 59 1'-ho .. 

1970 84 Nio .. 

1971 170 
~J: • ,;lO .. 

B 
C' ,,; 

(~ 

' . .J 

._-------------------,--------'-~ .... 

9l1- i'Ii o. S 

(geschätzter Ge­
samtaufvJ'and) 
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Der Gesamtaüfvrand für das Jahr 1971 steht noch nicht 

fest, ist jedoch ~uf Grund der bereits eingegangenen Ver­

pflichtungen und der vom Bundesministerium für c,:;oziale Ver­

waltung in die Wege geleiteten Inanspruchnahme zus~tzlicher 

l"'Iitte.l nach Artikel 111 Abi:,,, 3 eles BUIldes-]'inanz,gesetzcs19,?1 

mi~ großer Wahrscheinlichkeit zu fixieren, da mit einer vollen 

Ausnützung dieses Betrages zu rechnen ist~ 

Der Vergleich zwischen 1969 und den übrigen Jahren ist 

nicht ohne weiteres·mBglich, weil 1969 auch andere Betr~ge 

als. solche für·Beihilfen in elie Zahlen einbezogen sind und in 

der Zwiscbenzei taus buclgettechnL.3chen Gründen eine Veränderung 

der Budgetgliederung eingetreten ist. 

Im R8.hmen der vom Bundesminl.sterium für soziale Verl'ml tung 

durchgeführten arbel. t smarktpoli ti sehen I1aßnahmen bildet die 
}l'örderlE1.g von Ji'rcmen al.1S der Arbei tskräftereseI've im Ein-blick 

auf eine beabsichtigte .Aufnahme einer Berufstätigkeit· ein.en be­
sonderen Schwerpunkt.; Die Arbeitsmarktverwaltung ist vor allem 

bemüht~au.f dem Gebiet der Arbeitsmarktausbildung durch den ge­
zielten Einsatz von allgemeinen Einführungskursen ohne spezifi­

SCYle berufl.icheAu::;richtLlng Frauen, die die Absicht haben, . neu 

in das Berufsleben einzutreten, so vor allem Hausfrauen in der 

dritten liebensphase , einen allgemeinen informativen überblick 

über die bestehenden Berufs'- und AufstiegsmBglichkei ten zu bie­

ten und ihnen auf diese Weise den Entschluß zur Arbeitsauf­

nahme und elie Arbeitsaufnahme selbst zu erleichterne 

Die Bundesregierung hat im November 19?O dem Nationalrat den 

Entvmrf einer Novelle zum Kriegsopferversorgungsgesetz zur ver-­

fassungsm~Bigen Behandlung vorgelegt. Diese Novelle, die am 11$ 

November 1970 vom Nationalrat beschlossen worden ist (BGBl .. Nr. 

350/'1970), brachte mit wirklnlg vom 1 .. Juli 1971 eine vlfc;sentliche 

ErhBhung der Kriegsopferrenten für jene Witwen, die ihren Le­

bensunterhalt·ausschließlich oder überwiegend von den Bezügen 
nach dem Kriegsopferversörgungsgesetz bestreiten müssen~ Den 

\,ji twen ist seit diesem Zeitpunkt neben der von anderen Einkünf­

ten unabhängigen Grundrente ein Einkommen garantiert, dessen 
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H· '1- d P " , P -'io • "1 --:', - R' 1 't' ,n" OLle __ -rn J~VL]_LJ..ßen _ l_C lsa-l:?' LJT die Gew~brung der Aus-

gleichszulage in der Sozialversicherung entspricht; Hie­

durch wurde auch, die,' l.lllf;leiche Behandhmg der Kriegerl,'Jitwen 

, gegenüber denjenigen Witwen beseitigt, die nach dem Allgemei­

nen Sozialversicherungsgesetz einen Anspruch auf Ausgleichs­

zulage haben" 

Durch eine wai tero Novelle :?'um Kriegsopferversorgungs-

t 1 '7, J - . 1 0 '71 nr----L -..--~ gess-z vom ~. UDl . / " DV~_ o~~. 316, wurden - gleichfalls 

mit Wirkung vom 1.Juli 1971 - die Witwencrundrenten nach dem 

Kriegsopferversore;ul'_g;sgesetz um. 3 ~ 5 % erhöht. Bei den angeführ­

ten VerbesE.;erungen handelt er:; sich um l'-1aßnahmen der Bundesre­

gierung, die über den Rahmf:l1 der Regierungserklärung hinaus­

geheno 

-Volksgesundheit: 
> 

Die Gesundheitsvorsorge fUr Frauen erfolgte jm Rahmen all­

gemeiner, die gesamte Bevölkerv.ng erfassender Programme. Er-

,_'wähnt seY.hiei" die Diabetes-Früherkennungsaktion, _ die vom Bun­

desministerium für soziale Verwaltung durch die kostenlose Bei­

stell~ng der erforderlichen Teststreifen wesentlich unterstützt 
lrurd'e c 

Die Arbeitstagungen für i::~rztliche Säuglings- und Klein­

kinclerbe1;reuung, d:ie vom ho .. Bundesmirü;3teriwll veranstaltet 

wurden, befaßten sich auch mit Problemen der Schwangerenbetreu­

ung, die in Österreich intensiviert werden 5011 0 Die Vortr~ge 

dieser Tagungen wurden den. il1aßg,e1üichen Per;;:;önlichkeiten zur 

Verfügung gestellt, um über den Kreis der Tq,gungsteilnehmer 

hinaus. B~rücJ:sichtigung zu f:i..:ndeTl. 

Neben den laufenden allgemeinen Hinweisen liber Krebser­
krankungen , die sich sowohl·· auf FI~al)en als a'<Lch B.1J_f i1änner be­

zogen, wurde besonderes;\Augen1ll81'k auf die Aufklä1.'ung über die 

Krebsfrüherken!).ung bei Frauen Gelegt .. Das Bundesministerium 

für soiiale Verwaltung veranstaltete im Jahre 1970 eine Tagung 

in Salzburg, auf der ausschlie31ich Probleme der Krebsfrüher­

kennung bei Frauen besprochen vrurden. In diesem Zusammenhang 

hat das genannte BundesministerilL'n üi'ederhol t den Anstoß zu 
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einer vJeitgehende:n Amvendung der z~;rtologischen Untersuchungen 

insbesoIl,-1ere als Untersuchung~~m';:;thode zur Früherkennung des 

vleiblichen Genitalkarzinoms Gegeben., Dem Ausbsu der ~~,ytologie 

war auch ein Teil der Diskussionen des vom Bundesministerium 

für so:?;J.eJ.e Verwal tung veranstal teten SympOS1."lllrlS im Herbst 

1970 gC1didmet 0 

l~ine weitere Tagung über Ihsikogruppen der Krebserkran­

ku.ngen vrurdeim :Frühjahr 19'7"] veranstaltet", Auf Grund der Ta-

gu"n.gseI"\g(~bnisse "\AJird ein IVler\k-l)lb .. tt iiber Risil(ö.g1711pperi" (1.tirUrl-

ter auch jene de:1:' Frauen, z"lJ.sammengestellt und der Ärzteschaft 

übE;rgeben werden., 

Das. Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 1970 und 

1971 ei.n IJle:ekbla tt ~ das aussehl ießlich für Frauen bestiTI1.rnt ist,. 

h8rau~3gegel)en~ Diese Druck schrift mit dem 'llitel l1Kret)s droht, 

d ie m,.odi_·",·~_i·n, .. C', "'ra'u , .. elJ0't· '''01''1 G'~ '\,-1'" d e)1 -ri'r>p'Llerl Cl' nc~ ,,'n"l ,,;,,; +:unr,cr' 
_. J _ J • .1.' . u, -e) .... ' 'J .. cl.J- J..J ."..... .L ...L. :..A. •• _ , .. '.... ....."'l. .... ...l- ...... _._ l, 0 , 

\<1ie sie (h.e Krebsfrüherkennuns :Ln ihrem eigenen Interesse unter-

stützen können .. Infolge de~::; großen Interesses an diesem I1erk-

blatt mußte eine .lLuflagenerhöhung vorgenom.men werdenG Auch 

jetzt noch \<iird dieses Informationsblatt st81ldigbei clief3:em 

Bundesministeriw~ angefordert. 

für ]'ina.nzen: 

Als ei::'18 I'1aßnahme im Bereiche des Bundesministeriu .. ms für 

Finanzen, die sich zugunsten der weiblichen BevBlkerung aus­

vJirkt, ist die Erhöhung der Geb~~rtenbeihilfe um 300 S ab 1.1 .. 

1971 zu er~rähnen .. 

4 .. Bundesministerium für I!and- und Forst','Jirtschaft: 

Ber.9. tllr~: 

Diese hilft den Bäuerinnen bei der Umstellurlg des Haushaltes, 

um die !ulJ)assung an die sieh lNandelnden Gegebenheiten im Be-

trieb, im Haushalt und. in der :Familie zu finden. Die Bäuerin-

nen werden durch Versammlungen, in Einzel-

beratungen zum haushälterischen Handeln angeleitet o 

Neben den ilblichen Beratungsinhalten der hauswirtscha~tlichen 
T'>era' t'-n T' , '0' e "t.:t""'l.r'r) ~i(, ")p~r g Vo-"'~"'''l...L- , .. ···I·r'·LJ~·1'-·c1 ... ·h'·, l~t !i-"::)"l s'r"\'-i -t +- c';-.-::';c'r1 nl" Ir .,0 .. c,i-.-L .• '"L· .LJ .... G .. 1IIA 1 .. , LJ.::;J.,i~,:)" .. J' • .:>l: (e!., , L",.\." .. H:, .. V,)IJC , ••. r" 

Kinderpflege sowj.e Bauen und Wohnen, widmet sich die Beratung 
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auch den betriebswirtschaft lichen Fragen des Haushaltes sowie 

Fragen sozialen Inhaltes. 

b~n<2jygendarbe~_t : 
Es wurden we i tere 11 Arbe i tsaufgabenhe fte" herausge geben. Für 

die weibliche ßevölkerung von besonderem Interesse sind: 

"Ich bitte zu Tisch" 

"Icll richte ein Zirnmer ein ll 

Ausbau landwirtschaftlicher Schulen: 

- GEwährung eines Bundesbei trages von 655.000, - S für die Er­

richtung einer landwirtschaftlichBn Fachschule für M2t,;c'h,,::n 

in Oberpullendorf . 

- Gewährung eines Bundesbe'ltrages von 650.000,- S für den Aus­

bau der landNirtscp..aftlichen Fachschule für ivlädchen Buchhof 

bei Wolfsberg. 

5.~undesministerium fUr Verkehr: 

Bei der Seniorenaktion der österreichischen Bundesbahnen, 

die in der Beantwortung zur Anfrage Nr.82o/J näher erläutert 

ist, wurde die Altersgrenze für Frauen auf 60 Jahre herabge­

setzt. Frauen können damit bereits ab dem 60.Lebensjahr in 

den Genu.ß dEr 50";" ~6igen Fahrpreisermäßigung kommen. Durch 

diese Maßnahme hat ein nicht unbeträchtlicher Teil der weib.." 

lichen Bevölkerung österreichs eine besondere Berücksichtigung 

bei einer Förderungsmaßnahme erfahren. 

Mit Wirksamkeit vom 5.April 1971 wurde für die Verwaltungs­

stellen des Bundesministeriums fUr Verkehr die gleitende Arbeits­

zeit eingeführt. Nach dieser Regelung können die Bediensteten 

an jedEm Arbeitsta.g den Zeitpunkt ihres Dienstantrittes zwischen 

7.00 Uhr und 9.00 Uhr selbst wählen. Die Dauer der täglichen 

Arbeitszeit wurde dadurch nicht verändert. Diese Maßnahme kommt 

vor allem den weiblichen Dienstnehmern entgegen. 

J 
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